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48. Jahrgang Nr. 2

Gersau, Februar 1975
D E R F R I E H g Erscheint monatlich

Offizielles Organ des Schweizerischen Fourierverbandes und des Verbandes Schweizerischer Fouriergehilfen

Nachdruck samtlicher Artikel nur mit Bewilligung der Redaktion Nutzauflage 9856 (WEMF 14. 11. 73)

VON JAHR ZU JAHR

Das Militarjahr 1974

1. Alligemeines

1. Im Jahre 1974 konnte des 100jahrigen Bestehens des schweizerischen Heeres gedacht werden.
Zwar hatte schon die bundesstaatliche Ordnung von 1848 mit der Militdrorganisation von 1850
einen ersten, wesentlichen Schritt zur Regelung der militirischen Angelegenheiten auf Bundes-
ebene gebracht — eine eigentliche schweizerische Wehrpflichtarmee schuf jedoch erst die Bundes-
verfassung von 1874 mit ihren heute noch giiltigen Wehrartikeln, Die Militdrorganisation von
1874 enthielt dazu die erste Vollzugsregelung.

Das im Jahre 1974 ohne besonderen Aufwand gefeierte Jubilium gab Anlass, sich darauf zu
besinnen, dass sich die leitenden Grundgedanken der schweizerischen Landesverteidigung in den
verflossenen 100 Jahren, insbesondere wihrend zwei langen Aktivdiensten, bewahrt haben. Wenn
auch die Formen der militdrischen Titigkeit und die dussere Gestalt der Armee immer wieder
tiefgreifende Wandlungen erfahren haben, liegen doch in den Grundprinzipien der schweizerischen
Wehrhaftigkeit erprobte zeitlose Grossen.

2. Nach langen Jahren erfreulicher wirtschaftlicher Prosperitit, die den verantwortlichen Stellen
der Armee zwar das Gebot moglichster Sparsamkeit auferlegte, aber dennoch eine unsern Ver-
haltnissen angemessene militdrische Arbeit zuliess, hat das Jahr 1974 mit seiner unerwartet raschen
und heftigen Zuspitzung der Finanzknappheit des Bundes die Armee vor ernste Schwierigkeiten
gestellt.

Bereits anlisslich der «ordentlichen» Budgetgestaltung fiir das Jahr 1975 hat der Voranschlag des
EMD auf den verschiedenen Stufen, d.h. innerhalb des Departements, vor dem Bundesrat und
schliesslich vor den eidgendssischen Riten einschneidende Kiirzungen um mehr als 100 Millionen
Franken erfahren. In seiner Budgetbotschaft vom 16. Oktober 1974 an die eidgendssischen Rite
hat der Bundesrat ausdriicklich festgestellt, dass die Ausgaben fiir die militdrische Landesver-
teidigung im Vergleich zu andern Ausgabengebieten des Bundes seit Jahren ruckldufig seien.
Auch wenn man berlicksichtigt, dass es unsere rationell funktionierende Militirarmee erlaubt, die
verfugbaren Mittel mit einem hohen Wirkungsgrad einzusetzen, lasse sich, so stellt der Bundesrat
fest, «nicht erkennen, dass unser Land im Begriffe ist, mit seinem Verteidigungsaufwand im inter-
nationalen Vergleich ins Hintertreffen zu geraten».
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Die vom Bundesrat bestitigte Riickliufigkeit der Militarausgaben ldsst sich anhand tolgender
Zablen belegen:

Jahr Gesamtausgaben } Militdr- E Anteil der Militdr- Anteil der Militir-
des Bundes | ausgaben | ausgaben von den ausgaben vom
| Gesamtausgaben ‘ Bruttosozialprodukt
in Mio Fr. in Mio Fr. in % | in %
1
1966 5683 1653 21,1 2,6
1968 6 447 1 598 | 248 , 2.2
1970 7765 I 1877 242 | 2,1
1972 10 366 L 2206 21,3 | 19
1973 11625 2334 20,1 5 18
19741 12 862 2449 19,0 1,73
19752 14 727 2704 18,4 1,78
1} Voranschlag 2) Botschaft des Bundesrates zum Voranschlag 3) Schitzungen

Diese Ubersicht zeigt mit aller Deutlichkeit, dass die Ausgaben der Armee in den letzten Jahren
in absoluten Zahlen zwar eine durch die Teuerung bedingte Zunahme erfahren haben, dass sic
jedoch, verglichen mit andern Finanzgrdssen des Bundes — es sei etwa auf die Anforderungen fiir
die soziale Wohlfahrt und fiir Unterricht und Forschung hingewiesen — relativ immer mehr zu-
riickgegangen sind. Diese riickldufige Entwicklung ist in erster Linie eine Folge der grossen Zu-
riickhaltung, welche die Armee in den letzten Jahren in ihren finanziellen Ansprachen geiibt hat,
Heute steht die Schweiz mit den ihr zur Verfligung stehenden finanziellen Mitteln zu unterst an
der Liste aller einigermassen vergleichbaren Staaten, Sie hat damit einen beunruhigenden Tiefstand
erreicht.

Das von den eidgendssischen Raten in der Dezembersession 1974 verabschiedete Budget beruhte
auf der Annahme, dass die in der Herbstsession vom Parlament beschlossenen Steuer- und Zoll-
erhohungen vom Volk gutgeheissen werden. Nachdem jedoch diese zusitzlichen Einnahmen des
Bundes in der Volksabstimmung vom 8. Dezember 1974 verweigert wurden, mussten erneut sehr
cinschneidende Abstriche am Voranschlag gemacht werden. Dazu hatte wiederum auch das Militér-
budget einen sehr erheblichen Beitrag zu leisten. Infolge dieses Entscheides liess es sich nicht
vermeiden, dass selbst dringend notwendige Investitionen auf dem Rustungsgebiet gestrichen wer-
den mussten. Damit hat der Militirvoranschlag in gefdhrlicher Weise eine unterste Grenzlinie
unterschritten, die als das militdrische Existenzminimum gelten muss.

3. Der Bericht des Bundesrates vom 27. Juni 1973 iber die Sicherbeitspolitik der Schweiz (Kon-
zeption der Gesamtverteidigung) ist von beiden Riten behandelt worden. Insbesondere im
Nationalrat hat es eine einldssliche und aufschlussreiche Diskussion ausgeldst. Der Bericht ist
dann mit dem Vermerk «zustimmend zur Kenntnis genommen» gutgeheissen worden; er soll in
einer allgemein verstindlichen, illustrierten Volksausgabe herausgegeben werden, um damit dem
Gedanken der schweizerischen Sicherheitspolitik eine mdglichst weite Verbreitung zu erméglichen.
Mit einer Verordnung vom 18. Dezember 1974 hat der Bundesrat die Rechtsgrundlagen fiir die
kiinftige Ausbildungstitigkeit im Bereich der Gesamtverteidigung gelegt. Diese Vorschrift beruht
auf den Erfahrungen, die in den Jahren 1972 bis 1974 in diesem necuen Titigkeitsfeld gemacht
werden konnten. Neben den Einfithrungs- und Weiterbildungskursen fiir Behorde- und Armee-
vertreter sind Informationstagungen fiir Angehérige der Wirtschaft, der Nachrichtenmedien und
des Erziechungswesens sowie Fachkurse fur die Fachkrifte der zu koordinierenden Dienste (Nach-
richtendienst, Ubermittlungsdienst, Sanitatsdienst, AC-Schutzdienst, Veterinardienst u.a.) vor-
gesehen.
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11. Gesetzgebung und Militiradministration

4. Eine Revision des Bundesgesetzes iiber die Militirorganisation vom 4. Oktober 1974 — es
diirfte die 15. Anderung dieses militarischen Grunderlasses sein — brachte eine Sofortldsung fiir
die vorerst dringlichsten Postulate. So die Streichung einiger Bestimmungen, die infolge der Aut-
hebung der Kavallerie hinfillig geworden sind. Neben Neuerungen in der Ausbildung verdient im
weitern vor allem die Neufassung des Artikel 17 Beachtung, der den Ausschluss von der person-
lichen Dienstleistung regelt. Fiir diesen ist nunmehr die Unwiirdigkeit der Zugehorigkeit zur
Armee, nicht mehr das Mass des Deliktes und der Strafe massgebend. Die Gesetzesrevision wurde
auch dazu beniitzt, um die im Dienstreglement bisher umschriebene, vereinfachte miindliche
Anrede der hohern Stabsoffiziere (z.B. «Brigadier» statt «Oberstbrigadier») zur eigentlichen
Gradbezeichnung zu beniitzen (Artikel 63). Schliesslich soll inskiinftig der Bundesrat'das Dienst-
reglement erlassen (Artikel 147).

Mit der Revision der Militirorganisation wurde gleichzeitiz auch der Bundesbeschluss iiber die
Ausbildung der Offiziere neu gefasst,

5. Eine von den eidgendssischen Riten ebenfalls am 4. Oktober 1974 verabschiedete Revision des
Militarstrafgesetzes brachte insbesondere cine Angleichung des Gesetzes an die 1971 revidierten
Vorschriften des biirgerlichen Strafgesetzbuches. Diese Modifikationen dringten sich auf, weil
der Gesetzgeber darauf bedacht sein muss, die allgemeinen Regeln des Militdrstrafgesetzes mit
jenen des burgerlichen Strafrechts méglichst in Einklang zu bringen. Bei der Gesetzesidnderung
handelt es sich vorerst nur um eine «kleine Revision»; cine umtfassende Neuordnung des mate-
riellen und prozessualen Militirstrafrechtes soll erfolgen, sobald die umfangreichen Vorarbeiten,
die hiefiir nétig sind, abgeschlossen sein werden.

Neu ist die Bestimmung des Militarstrafrechtes, wonach die wahrheitsgetreue Berichterstattung
uber offentliche Verhandlungen einer Behorde analog Artikel 27, Absatz 5 des biirgerlichen Straf-
rechtes auch militdrstrafrechtlich straffrei bleiben soll. Diese Neuerung ist eine der letzten Aus-
wirkungen der sogenannten «Floridaaffire» vom Jahre 1969.

6. Die vom EMD eingesetzte Expertenkommission far die Einfihrung eines zivilen Ersatzdienstes
(Minchensteiner Initiative) hat am 18. September 1974 dem Departement ihren Bericht einge-
reicht. Dieser enthilt einerseits Vorschlige fur die verfassungsrechtliche Verankerung eines zu
schaffenden Ersatzdienstes (Neufassung von Art. 18 der Bundesverfassung), und anderseits Leit-
gedanken zu einem kiinfrigen Bundesgesetz {iber den Ersatzdienst, die in der Form einer «Skizze
einer Ersatzdienstordnung» gehalten ist. — Der Bundesrat hat sich damit einverstanden erklart,
dass iiber den Expertenbericht ein Vernehmlassungsverfahren durchgefithrt werde, vorlaufig ohne
selbst zum Bericht Stellung zu nehmen.

Im Jahre 1974 hat die Zahl der wegen Dienstverweigerung militirgerichtlich verurteilten Webr-
pflichtigen eine weitere Zunahme erfahren.

Anderseits ist die Zahl der Wehrpflichtigen, denen das Recht eingerdumt wurde, waffenlosen
Militardienst zu leisten, deutlich zuriickgegangen. Gestiitzt auf das Kreisschreiben des EMD vom
1. Juni 1973 miissen Gesuche um Bewilligung des waffenlosen Militdrdienstes entweder bei der
Aushebung, oder bei einer Dienstleistung nach der Rekrutenschule eingereicht werden.

7. Die vom Nationalrat eingesetzte Kommission fiir die Behandlung der Einzelinitiative Hubacher
betreffend Ombudsman fiir die Armee hat im Jahre 1974 verschiedene Sitzungen abgehalten. Ins-
besondere wurden von der Kommission eingehende Hearings durchgefiihrt, in welchen neben
schweizerischen militarischen und zivilen Fachleuten auch der Wehrbeauftragte des deutschen
Bundestages angehort wurde.

Am 22, August 1974 hat die Kommission beschlossen, ihre Beratungen vorliufig einzustellen, und
zwar bis zum Vorliegen der Antrige des Bundesrates, einerseits zur Frage der Einfiihrung eines
zivilen Ombudsman fiir die Gesamtverwaltung, und anderseits fiir die Revision der Militdrstraf-
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gesetzgebung und des Dienstreglementes der Armee. Die Arbeiten der Kommission sind unter-
brochen, bis liber diese beiden verwandten Problemkreise grossere Klarheit besteht.

8. Mit der im Jahre 1974 vorbereiteten vierten Revision der Erwerbsersatzordnung sollen die Ent-
schidigungen der neuesten Einkommensentwicklung angepasst werden. Die sich daraus ergebende
nominelle Erhchung der frankenmaissig festgelegten Grenzen und Fixbetrdge betrigt dabei gegen-
tber den im Jahre 1974 geltenden Ansidtzen ein Drittel. Noch weitergehende Leistungsverbesse-
rungen werden bei den Entschidigungen fiir alleinstehende Personen in Beférderungsdiensten und
bei der Betriebszulage vorgeschlagen.

Uber die vorgesehene Revision fithrte das Eidgendssische Departement des Innern ein Vernehm-
lassungsverfahren durch, das im Spitherbst 1974 abgeschlossen wurde. Die Antragstellung an die
eidgendssischen Rite und die parlamentarische Behandlung der Revision sollen im Jahre 1975
erfolgen.

9. Uber den Entwurf zu einer Teilrevision des Bundesgesetzes vom 12. Juni 1959 iiber den
Militirpflichtersatz wurde im Berichtsjahr ein Vernehmlassungsverfahren durchgefiithrt, Bei den
gepriiften Neuerungen geht es vor allem um die Frage der Ausdehnung der Ersatzbefreiung auf
alle nach Artikel 13 der Militdrorganisation vom Dienst befreiten Personen und Berufsgruppen,
ferner um die Zustindigkeit zur Erhebung des Militarpflichtersatzes von den Auslandschweizern
(Erhebung durch den Bund statt wie bisher durch den Heimatkanton) sowie um die Anpassung
der Sozialabziige an diejenigen bei der direkten Bundessteuer und die Festsetzung der Personal-
taxe durch den Bundesrat. Auf Grund des Ergebnisses des Vernchmlassungsverfahrens hat das
in der Sache zustindige Eidgendssische Finanz- und Zolldepartement die Revisionsvorlage vorliufig
zurlickgestellt,

10. Am 18.Dezember hat der Bundesrat den in den letzten Jahren mehrfach {iberarbeiteten
Beschluss tiber das Uberwachungsgeschwader von Grund auf neu gefasst. Dabei ging es vor allem
darum, die Vorschriften iiber diese Fliegerformation den neuen Verhaltnissen anzupassen, die
sich namentlich daraus ergeben, dass das Uberwachungsgeschwader, bei gleichbleibendem Personal-
bestand, um eine Staffel erweitert worden ist. Bei dieser Gelegenheit sind auch die Bestimmungen
Uber die vorzeitige Pensionierung der Militiarberufspiloten revidiert worden. Schliesslich werden
kiinftig nur noch die ordentlicherweise in Uniform arbeitenden Bediensteten des Uberwachungs-
geschwaders der Militirversicherung unterstellt sein.

11. Zwei Bundesratsbeschliisse vom 6. November 1974 tiber die Verwaltung der schweizerischen
Armee und Uber die militirischen Entschadigungen brachten Anpassungen der bisherigen Vor-
schriften auf diesen Gebieten.

Da seit dem 1. Januar 1974 die Verwaltung der Waffenpliitze nicht mehr dem Oberkriegskommis-
sariat, sondern dem Stab der Gruppe fiir Ausbildung obliegt, mussten die verwaltungstechnischen
Vorschriften entsprechend geiindert werden. — Bei den Anpassungen der Entschiadigungen wurde
der Teuerung Rechnung getragen, wobei insbesondere die Entschidigungsansitze fiir die Geldver-
pflegung, fir die Unterkiinfte in Zimmern, fiir die Raumheizung sowie fiir die Logierung revidiert
wurden.

Mit einer Verordnung vom 27. Ferbuar 1974 tber die Aushebung der Webrpflichtigen hat der
Bundesrat das Oberkriegskommissariat ermiachtigt, die Hohe des an die Kantone zu entrichtenden
Beitrages an die Verpflegungskosten der Stellungspflichtigen bei der Aushebung festzulegen.

12, Mit Beschluss vom 20. November 1974 hat der Bundesrat die Verordnung vom 24. Februar
1967 lber den wilitdrischen Strassenverkebr dahingehend geidndert, dass das EMD ermichtigt
wurde, in zwingenden Fillen fir den militarischen Motorfahrzeugverkehr Regelungen zu treffen,
die von den fir den zivilen Verkehr giiltigen Vorschriften abweichen,
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II1. Ausbildung und Diensthetrieb der Armee

13. Im Jahre 1970 hat eine Kommission fiir Fragen der militirischen Erziehung und Ausbildung
der Armee in einem umfangreichen Bericht ihre Reformvorschlige im Bereich der Erziehung und
Ausbildung, des allgemeinen Dienstbetriebes vorgelegt. Auf Jahrsende 1974 bot sich Gelegenheit,
eine Bilanz iiber die bisher in diesem Bereich verwirklichten Reformen zu ziehen. Von den rund
110 Vorschligen des Berichtes sind bis Ende 1974 insgesamt 72 ganz oder teilweise verwirklicht
worden, 25 befanden sich noch in Bearbeitung, wihrend 13 sich fiir eine Verwirklichung nicht
eignen. Auf Grund der vor allem im entscheidenden Jahr 1971 realisierten, grundlegenden Neue-
rungen konnten in verschiedenen Bereichen der Armee Fortschritte erzielt werden. Solche kénnen
bei der Rekrutierung und Weiterschulung des Instruktionskorps, in der Informationsarbeir inner-
halb der Armee, bei den Ausbildungshilfen und der Ausbildungsmethodik sowie dem Ausbau und
der Modernisierung der Waffenschiess- und Ubungspidtze der Armee festgestellt werden. Noch
nicht am Ende ihrer Anstrengungen ist die Armee bei der Schaffung und Erhaltung einer gefestig-
ten Wehrbereitschaft, in der Erziehung der Kader zum Willen und zur Fihigkeit, sich auch in
schwierigen Lagen durchzusetzen sowie in Verbesserung der dussern Haltung des einzelnen Sol-
daten, wo zwischen der Haltung bei der Arbeit und jener in der Freizeit noch ein allzugrosser
Unterschied besteht.

Das Jahr 1974 zog eine Art von Schlufstrich unter das Reformwerk der letzten Jahre. In der
Form einer langfristigen Ausbildungsplanung sollen die kiinftigen Verbesserungen auf Grund der
praktischen Erfahrungen laufend weitergefithrt und ausgebaut werden. Als Informationsunterlage
wird den Stellungspflichtigen die Broschiire «Stellungspflichtig» abgegeben, die inskiinftig das
Soldatenbuch ersetzt.

14. Die aktive, gegen die Armee und ihre Titigkeit gerichtete Agitation ist im Jahre 1974 vor
allem von den sogemannten «Soldatenkomitees» gefihrt worden. Diese kleinen, aber aktiven
Gruppen betreiben ihren Widerstand gegen die militirische Bereitschaft des Landes zugestandener-
weise in erster Linie aus revolutionirer Auflehnung gegen unsere Staats- und Gesellschaftsordnung,
Sie erblicken — mit Recht — in der Armee eine der wirkungsvollsten Stiitzen unseres schwei-
zerischen politischen Systems, die darum in ihrer Handlungsfihigkeit beeintriachtigt werden soll.
Die Titigkeit dieser Komitees vollzog sich fast ausschliesslich in den Rekrutenschulen.

In Beantwortung von zwei im Nationalrat eingereichten Kleinen Anfragen stellte der Bundesrat
fest, dass er diese «Agitation um die Armee und in der Armee aufs Schirfste verurteiles. Er be-
furwortete alle Bestrebungen, die geeignet sind, die Truppe vor dem Treiben der Agitatoren zu
schiitzen.

15. Die beiden Verordnungen iiber die Awusbildungsdienste fiir Offiziere und tiber die Beforderun-
gen im Heere sind vom Bundesrat am 2. Dezember 1974 den verinderten Verhiltnissen angepasst
worden. Insbesondere war dabei den Revisionen 1973 und 1974 der Truppenordnung sowie der
revidierten Militdrorganisation Rechnung zu tragen. Bei dieser Gelegenheit wurde insbesondere
die Ausbildung der Generalstabsoffiziere neu geordnet. Adjutanten und Nachrichtenoffiziere
haben zur Erlangung des — nun eingeriumten — héoheren Grades die entsprechenden Beforde-
rungsdienste zu leisten; die Stabssekretiire sollen inskiinftig in einer eigentlichen Stabssekretir-
Offiziersschule ausgebildet werden. Geregelt wird auch der Besuch von Zentralschulen der Kom-
mandanten von Landwehr- und Landsturmformationen. Ebenfalls neu umschrieben wurde die
Anrechnung der von den Feldweibeln und Fourieren zu leistenden Beférderungsdienste.

16. Die anlisslich der Oelkrise vom Spitjahr 1973 in der Armee angeordneten Sparmassnabmen
fiir Treibstoffe blieben auch im Jahre 1974 aufrechtrhalten, Zwar hitte die Versorgungslage eine
Aufhebung der Einschrinkungen erlaubt; da sich jedoch sowohl die Treibstoffpreise als auch der
Aufwand fiir den Motorfahrzeugunterhalt in der Armee sehr stark erhoht haben, erwies sich die
Beibehaltung der Verbrauchsbeschrinkung in der Armee auf gesamthaft 80 96 des Verbrauchs im
Jahre 1973 als notwendig.
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17. Gestiitzt auf eine Botschaft des Bundesrates vom 6. Februar 1974 haben die eidgendssischen
Rite mit Bundesbeschluss vom 3. Oktober 1974 Objekte fiir militdrische Bauten und Landerwerbe
im Gesamtbetrag von 275,46 Millionen Franken bewilligt. Bei diesen handelt es sich im einzelnen
um Kredite fiir militarische Bauten und Einrichtungen (239,67 Millionen) und fiir Landerwerbe
(15,5 Millionen) sowie um Zusatzkreditbegehren zu frither beschlossenen Objektkrediten (20,29
Millionen). Die Bauprojekte wurden vom Bundesrat nach ihrer Dringlichkeit und nach dem Stand
ihrer technischen Vorbereitung ausgewihlt. Thre Verwirklichung und damit der Zahlungsbedarf
werden sich {iber einige Jahre erstrecken. Dabei wird beim Beginn und bei der Durchfithrung der
einzelnen Bauten auf die Kapazitit des Baugewerbes und der Konjunkturlage Riicksicht genom-
men, da die Vorhaben dem Bundesbeschluss vom 20. Dezember 1972 iber Massnahmen zur Stabi-
lisierung des Baumarktes unterliegen.

18. Die ausserdienstliche Titigkeit hat im Berichtsjahr einen erfreulichen Umfang erreicht. An
insgesamt 2058 ausserdienstlichen Anlidssen nahmen rund 97 500 Wehrmanner teil; allein an wehr-
sportlichen Veranstaltungen beteiligten sich insgesamt 53 820 Mann. Angesichts der grossen An-
lasse des kommenden Jahres (schweizerische Unteroffizierstage, schweizerische Artillerietage, Tage
der hellgriinen Verbinde und der schweizerischen Sanititstage) darf mit einer weitern Steigerung
der Beteiligungsziffern gerechnet werden. Erfreulich ist auch die wachsende Beteiligung an den
Kursen der militarischen Vorbildung, die bei gesamthaft rund 35700 Teilnehmern eine Mehr-
beteiligung von rund 1000 Jiinglingen aufweist.

Die ausserdienstliche Titigkeit wird dadurch gefdrdert, dass inskuinftig die Teilnahme an inter-
nationalen wehrsportlichen Wettkdmpfen und Vorbereitungskursen auf die gesetzliche Dienst-
leistungspflicht angerechnet werden kann. Ebenso wurde die Unterstellung der freiwilligen militdri-
schen Titigkeit ausser Dienst unter die Militdrversicherung neu umschrieben (Verordnung des
EMD vom 3. Dezember 1974). Eine im Jahre 1972 vom EMD eingesetzte Kommission fiir die
Prifung der Probleme des ausserdienstlichen Schiesswesens hat am 10, Mai 1974 ihren Bericht
erstattet. Dieser wird erst im Jahre 1975 an die Offentlichkeit gelangen.

19. a) Auch im Berichtsjahr hatte die Armee vielfach Gelegenheit, dem zivilen Bereich ihre Hilfe
und Mitarbeit zur Verfiigung zu stellen. Hinzuweisen ist insbesondere auf

— den Bau der Pragelstrasse,

— eine grossere Zahl von Einsdtzen bei Naturkatastrophen und Ungliicken sowie wegen des vor-
zeitigen Wintereinbruchs,

— die Hilfe an die von einem Felssturz geschidigte Gemeinde Amden,

— die Betreuung von Invaliden durch ein Spitalregiment in Fiesch,

— die Titigkeit anldsslich der Skiweltmeisterschaften in St. Moritz.

b) Fiir die Inanspruchnahme von Dienstleistungen seitens der Dienstabteilungen des EMD wurde
am 6. November 1974 eine einheitliche Gebébrenordnung erlassen.

IV. Materielle Probleme

20. Das von den eidgendssischen Riten mit Bundesbeschluss vom 3. Oktober 1974 genehmigte
«Riistungsprogramm 1974» sicht Kriegsmaterialbeschaffungen im Gesamtbetrag von 968 Millionen
Franken vor. Dieses in einem Objektverzeichnis enthaltene Programm umfasst Beschaffungen fiir
die Modernisierung und die Verstirkung der Kampfkraft der mechanisierten Verbdnde und der
Artillerie, fiir die Steigerung der Kampfkraft der Gebirgsinfanterie sowie fiir die Erneuerung und
Erginzung der Gebirgsausriistung und der Ubermittlungsausriistung: dazu kommen Kredite fiir
die Fortsetzung der Beschaffungen aus fritheren Riistungsprogrammen. Es sind fir die Infanterie
86,2 Millionen, fiir die Motorisierung und Mechanisierung 169,3 Millionen, fiir die Artillerie 382,2
Millionen, fiir die Ubermittlung 148,1 Millionen, fiir allgemeine Austiistung und Material fiir die
Versorgung 146,6 Millionen, fiir Flugmaterial 5,3 Millionen und fiir Unterrichtsmaterial 30,3 Mil-
lionen Franken bewilligt worden.
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Die grossten Kreditgesuche betreffen die Beschaffung von 120 Panzerhaubitzen M 109, A -1 Lang
Rohr (382,2 Millionen) sowie — dieser Posten 19ste eine grossere Diskussion aus — die Fabri-
kation einer weitern Serie von 50 Stiick der Schweizer Panzer 68 (146,3 Millionen). Die Beschaf-
fungen des Riistungsprogrammes 1974 werden sich tiber mehrere Jahre erstrecken.

21. Bereits am 23, Januar 1974 hat der Bundesrat in der Frage der Beschaffung eines neuen Kam pf-
flugzeuges beschlossen, die Evaluationsarbeiten auf den amerikanischen Typ «Tiger 11, F-5 E» zu
konzentrieren. Gleichzeitig sollte allerdings der Flugzeugmarkt weiter verfolgt werden, um kurz-
fristig Unterlagen fiir eine Neubeurteilung der Lage zu besitzen, fur den Fall, dass sich die Losung
des «Tiger» unerwarteterweise als undurchfiihrbar erweisen sollte. Im Verlauf des Jahres 1974
wurden die Evaluationsarbeiten intensiv weitergefordert. Infolge zusitzlicher Uberpriifungen
konnten im Berichtsjahr noch keine Entscheide gefillt bzw. Antrige gestellt werden.

Eine im Herbst eingelangte franzosische Konkurrenzofferte fiir die Lieferung von Flugzeugen des
Types «Mirage V» gab keinen Anlass, von der eingeschlagenen Marschrichtung abzuweichen.

22. Unter verschiedenen Waffenproblemen stechen folgende Einzelheiten hervor:

a) Die im Jahre 1972 beschlossene Beschaffung von bisher 30 werkrevidierten Flugzeugen des
englischen Typs «Hunter» konnte im Sommer abgeschlossen werden. Gleichzeitig wurde im eid-
genossischen Flugzeugwerk Emmen mit der Ablieferung der zweiten Serie von 30 werkrevidierten
«Hunter» begonnen.

b) Die nach Kriegsende aus Liquididationsbestinden beschafften Panzerjiger G-13 haben ausge-
dient. Sie werden in den Felddivisionen von den «Centurions» abgeltst, die in den Mechanisierten
Divisionen infolge der Ubernahme des Panzers 68 frei werden.

¢) Die Frage der Erhohung des Kampfwertes der bei uns bereits vorhandenen Panzer des Types
«Centurion» durch grundlegende konstruktive Verbesserungen wird mit den britischen Liefer-
stellen gepriift, '

d) Fir die Verbesserung der Panzerabwebr werden insbesondere Erprobungen folgender Waffen
durchgefiihrt:

— eine tragbare Einmann-Panzerabwehr-Lenkwaffe mit grosserer Reichweite (der amerikanische
«Dragon»),

— mobile Lenkwaffensysteme,

— Ersatz der heute vorhandenen Panzerabwehrgeschiitze durch einen modernen Geschiitztyp,

~ Verbesserung der Munition, insbesondere fiir das Raketenrohr.

e) Verbesserung der Fliegerabwehr durch

— Modernisierung der Zielgerite sowie der Ortungs- und Feuerleitmittel,

~ Versuche mit dem tragbaren Lenkwaffensystem des schwedischen Types RBS-70,
— Verbesserung des Flabschutzes der mechanisierten Verbinde.

f) Zur Erthohung der Schussbereitschaft der Artillerie werden Versuche mit elektronischen Geri-
ten wie Fernleitcomputern, Kreiselkompassen und Laser-Entfernungsmessern durchgefiihrt.

g) Anldsslich der Geschiftspriifungsdebatte vom Juni 1974 wurde im Nationalrat die Frage der
Beschaffnug von Atonnwaffen neu zur Diskussion gestellt — ein Vorschlag, der jedoch von bundes-
ritlicher Seite wie auch vom Rat abgelehnt wurde.

23. a) Den anfangs Februar 1974 in die Rekrutenschule eingeriickten Dienstpflichtigen wurde
erstmals die verbesserte Ausgangsuniform Modell 72 abgegeben. Dieses setzt sich aus einer schild-
losen Miitze, einem ganz gefiitterten Waffenrock, einer Hose und einem besonderen Ausgangs-
ledergurt zusammen. Es hat gegentiber dem Uniformmodell Ordonnanz 49 eine modernere und
bessere Passform. Im Gegensatz zur Ordonnanz 49 sind ferner die Miitze und die Hose aus leich-
tem Tuch (Kammgarn) hergestellt.
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b) Mit einer Verordnung vom 25. November 1974 iiber die Bekleidung der schweizerischen Armee
hat der Bundesrat die Uniformvorschriften neu geordnet. Materiell enthilt der neue Erlass nur
geringfiigige Anpassungen.

c¢) Neu umschrieben wurden mit einem Erlass vom 25. November auch die Vorschriften iiber die
Mannschaftsausriistung, die insbesondere folgende Neuerungen brachte:

Fiir den Ubergang der Gegenstinde der personlichen Ausriistung ins Eigentum des Wehrmannes
wurde eine grossziigigere Losung getroffen. Der Wehrmann erhilt nun seine Ausriistung als Eigen-
tum, wenn er die Wehrpflicht durch persénliche Dienstleistung erfiillt hat, das heisst, wenn er
25 Jahre lang der Armee angehort hat. Wer 15 Jahre lang der Armee angehdrt hat, erhilt zweil
Gegenstdande nach freier Wahl zu Eigentum, neben dem Messer und dem Dolch mit Schlagband,
die jeder Wehrmann erhilt, der vorzeitig aus der Wehrpflicht ausscheidet. Ausserdem kdnnen
weitere Ausriistungsgegenstinde — mit Ausnahme der Musikinstrumente — gekauft werden; der
Kaufpreis betrigt mindestens 10 % des Tarifpreises. Die Angehorigen der FHD konnen beim Aus-
scheiden aus der Armee ihre Blusen, Krawatten und Schuhe sowie FHD-Tasche und Messer zu
Eigentum behalten.

Inskiinftig erhalten auch die Hilfsdienstpflichtigen mit ihrer ersten Ausriistung je nach Dienst-
leistung zwei bzw. 3 Militirhemden. Dagegen musste im Blick auf die angespannte Finanzlage des
Bundes auf die bisherige Regelung verzichtet werden, wonach Gefreite, Soldaten und Hilfsdienst-
pflichtige im Auszug- und Landwechralter zchn Jahre nach dem Bezug des ersten Ausgangsregen-
mantels unentgeltlich einen zweiten Mantel beziehen konnten.

24. Um der beunruhigenden Zunahme der Waffen- und Munitionsdiebstible aus Anlagen des Bun-
des entgegenzuwirken, hat der Bundesrat das EMD ermichtigt, zusitzliche technische Sicherungs-
einrichtungen zu installieren,

Die Wehrminner haben besondere Ratschlige erhalten, um Diebstdhle der persdnlichen Aus-
ristung, die sie bei sich zu Hause aufbewahren, zu verhindern.

V. Mutationen auf Ende 1974
25. Mutationen in der Kommission fiir Militirische Landesverteidigung.
a) Auf Jahresende schied der bisherige Ausbildungschef, Oberstkorpskommandant Pierre Hirschy
(1913), aus seinem Amt aus,
Zum neuen Ausbildungschef wurde Oberstkorpskommandant Gérard Lattion (1915), bisher Kom-
mandant FAK 1, ernannt.

Zum neuen Kommandanten des FAK 1 wahlte der Bundesrat Oberstkorpskommandant Olivier
Pittet (1916), bisher Kommandant Mech Div 1.

b) Der bisherige Kommandant des Geb AK 3, Oberstkorpskommandant Frizz Wille (1912), trat
auf Jahresende in den Ruhestand.

An seiner Stelle tibernahm Oberstkorpskommandant Georg Reichlin (1917), bisher Kommandant
der Geb Div 9, das Kommando des Geb AK 3.

26. Mutationen im Bestand der Armee

a) Im Jahre 1974 wurden zur Armee ausgehoben:

— die normalen Angehorigen des Jahrganges 1955,

— Wehrpflichtige ilterer Jahrgiinge, die bisher noch nicht ausgehoben worden waren,

~ die Angehdrigen der Jahrginge 1956 und 1957, die sich freiwillig vorzeitig zur Aushebung
gestellt haben.
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b) Ubertritte in andere Heeresklassen
Auf den 1. Januar 1975 sind in eine andere Heeresklasse ibergetreten:

— in die Landwebr: die im Jahre 1942 geborenen Soldaten, Gefreiten und Unteroffiziere,

— in den Landsturm: die im Jahre 1932 geborenen Soldaten, Gefreiten und Unteroffiziere,

— der Ubertritt der Hauptleute in die Landwehr bzw. in den Landsturm erfolgte nach Bedarf.
Ebenso sind Subalternoffiziere in Einzelfillen vorzeitig versetzt oder linger in einer Heeres-
klasse belassen worden, wo dies im Interesse der Sollbestinde notwendig war.

c) Entlassungen aus der Webrpflicht

Auf den 31. Dezember 1974 wurden entlassen:

— die im Jahre 1924 geborenen Unteroffiziere, Gefreiten und Soldaten sowie Hilfsdienstpflichtigen,
- die im Jahre 1919 geborenen Offiziere.

Vorbehalten blieben wiederum Sonderregelungen, insbesondere fiir Stabsoffiziere sowie fir die
aus besondern Griinden iiber das Wehrpflichtalter hinaus militarisch eingeteilten Wehrminner.

Kurz

Biicher und Schriften

Schweizer Armee und 6ffentliche Meinung

Jann Etter, Armee und iffentliche Meinung in der Zwischenkriegszeit 1918 ~1939. Francke-
Verlag, Bern 1972. 326 Seiten.

Dem Verfasser dieser Arbeit, welche die Buchausgabe einer Ziircher Dissertation darstellt, geht
es darum, die offentliche Meinung beziiglich Fragen zum Thema «Schweizer Armee zwischen den
beiden Weltkriegen» zu eruieren. Besonders berticksichtigt werden die Debatten und Beschliisse
der Bundesversammlung als ein — wie der Autor annimmt — «zuverlissiges Stimmungsbarometer»
sowie der militdrpolitische Entwicklungsprozess der Sozialdemokratischen Partei der Schweiz.
Die SPS lehnte als einzige grosse Landespartei zwischen 1917 und 1935 die Landesverteidigung
programmatisch ab, vollzog aber in der Folge eine bemerkenswerte Kehrtwendung.

Die Arbeit ist in zwei Hauptabschnitte gegliedert. Der erste gilt den Jahren zwischen 1918 und
1932 und wird durch zwei Armee-Einsitze begrenzt, die zu eigentlichen Hohepunkten in der
innenpolitischen Armeediskussion fithrten: den Aufmarsch im Generalstreik, und das folgenschwere
Genfer Aufgebot. Diese beiden spektakuliren Ordnungsdienste drohen heute noch das Wehr-
klima zu vergiften. In diesen Jahren nach dem Ersten Weltkrieg wurde der Armee freilich auch
von der biirgerlichen Mehrheit nur das Existenzminimum gewahrt: 1918 betrugen die Militar-
ausgaben 44,7 Millionen, 1933 90,7 Millionen Franken, und ihr Anteil an den Gesamtaufwendun-
gen des Staates ging in dieser Zeitspanne ven 26,2 auf 18,8 9 zuriick.

War die Armeediskussion in dieser Phase vor allem von den innen- und sozialpolitischen Ver-
haltnissen geprigt, so anderte sich das ab 1933 rasch, als unter dem Eindruck von Nationalsozia-
lismus und Faschismus die aussenpolitische Argumentation in den Vordergrund rickte. Das Jahr
1936 brachte das vorbehaltlose Bekenntnis der Sozialdemokraten zur Landesverteidigung, eine
wichtige Voraussetzung fiir die Geschlossenheit der schweizerischen Nation im Zweiten Weltkrieg.
Die ganze Zwischenkriegsepoche tiberblickend, hilt der Autor fest, «dass die Existenz der Armee
noch nie in einem so grossen Teil der Bevolkerung umstritten gewesen ist. Das bewirkte, dass bis
1933 nur noch um ihre Erhaltung auf minimaler Grundlage gerungen werden durfte und dass
nachher unglaubliche Anstrengungen gemacht werden mussten, um sie zum kriegstauglichen

Instrument zu schmiedens.
vs.

49



	Von Jahr zu Jahr : das Militärjahr 1974

